
 
A n t r a g : 

 
Dem SV Tungendorf ist eine Beihilfe gemäß 
Ziffer 3.1 der Sportförderungsgrundsätze in 
Höhe von 25 % der Kosten des Vorhabens, 
höchstens jedoch 3.423,00 EUR zu gewäh-
ren. 
 
 

 


